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Antwort 
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der PDS/Linke Liste 
— Drucksache 12/8548 — 

Übungen von Rechtsextremisten auf dem Gelände der Bundeswehr 

Aus einem Bericht des Informationsdienstes Schleswig-Holstein über 
einen Prozeß gegen den rechtsextremistischen Rechtsanwalt Jürgen 
Rieger wegen Zeigens verfassungsfeindlicher Symbole geht hervor, daß 
er laut Zeugenaussagen offenbar mit Billigung und Wissen der Bundes-
wehr Übungen auf einem Bundeswehrgelände durchgeführt hat. In dem 
Bericht des Informationsdienstes Schleswig-Holstein heißt es: 

„Wegen Verstoßes nach § 86 a StGB (Zeigen verfassungsfeindlicher 
Symbole in der Öffentlichkeit) wurde der als Nazianwalt bekannte 
Hamburger Rechtsanwalt Jürgen Rieger heute vom Amtsgericht Ham-
burg-Blankenese zu einer Geldstrafe von 7 200 DM (60 Tagessätze zu 
DM 120) verurteilt. (AZ 135/94) 

Unter Berücksichtigung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhält-
nisse wurde Jürgen Rieger Ratenzahlung von 350 DM/Monat, begin-
nend mit dem Monat der Rechtskraft des Urteils, bewilligt. Die Beweis-
aufnahme ergab, daß Rieger am 12. April 1993 mit einem ehemaligen 
Wehrmachtskübel, bekleidet mit einer ,zeitgenössischen' Uniform, am 
öffentlichen Straßenverkehr teilgenommen hatte. Der fragliche Ge-
ländewagen war sowohl mit ,taktischen Zeichen' (Symbol der 12. 
Panzerdivision) am Kotflügel, als auch mit Symbolen am Heck, die nach 
Ansicht des Gerichtes die SS-Runen (,Sieg-Runen') darstellten, ver-
sehen. Diese Zeichen, die nicht mit dem typischen Querstrich verbun-
den waren, hatte Rieger als ,parallele Striche' gedeutet. Diese seien nur 
ähnlich dem verbotenen Symbol, keinesfalls jedoch eindeutig gleich 
diesem. Das Gericht bemerkte jedoch, daß die Zeugenvernahme bestä-
tigt hatte, daß dieses Symbol eindeutig als verbotene SS-Runen zu 
identifizieren gewesen seien. 

Nach Ansicht des Gerichtes stellte das Verhalten von Rieger außerdem 
eine bewußte Provokation dar, schließlich hätten seine Einlassungen 
sehr wohl ergeben, daß er wußte, um was es ginge ... Auch sein 
politisches Umfeld sei hinlänglich bekannt. Als Anwalt hätte er schließ-
lich gewissermaßen eine Art ,Vorbildfunktion' und müsse folgerichtig 
auch auf seine ,Umgebung' achten. So fuhr im gleichen Troß bsp. 
Thomas Wulf (,Steiner'), Vorsitzender der zwischenzeitlich verbotenen 
Nationalen Liste: Ziel der Fahrt sei ein Gelände der Bundeswehr gewe-
sen, auf dem ,Erprobungsfahrten' unternommen werden sollten. Auf 
Fragen des Gerichts und des Staatsanwalts erläuterte sowohl ein Zeuge 
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als auch Rieger, daß diese Fahrten auf Bundeswehrgelände ,häufiger, 
jeweils natürlich mit ausdrücklicher Genehmigung der Bundeswehr' 
unternommen worden waren .. . 

Die Frage nach politischen Hintergründen für diese Genehmigungen 
wurden vom Gericht nicht gestellt." 

1. Kann die Bundesregierung bestätigen, daß die Rechtsextremisten 
um Jürgen Rieger auf einem Bundeswehrgelände Übungen mit 
Billigung und Wissen der Bundeswehr durchgeführt haben? 

2. Wenn ja, 

a) wie oft wurden von den Rechtsextremisten um Rieger Übungen 
auf Bundeswehrgelände mit Billigung und Wissen durchgeführt, 

b) wie wurden Sinn und Zweck dieser Übungen gegenüber der 
Bundeswehr begründet, 

c) welche Kenntnisse hat die Bundesregierung über den tatsäch-
lichen Hergang dieser Übungen, 

d) wer/welche Dienststelle hat diese Genehmigungen erteilt, 

e) welche Konsequenzen hat die Bundesregierung hieraus gezo-
gen? 

3. Wenn nein, 

a) welche Schritte hat die Bundeswehr unternommen, um den Sach-
verhalt richtigzustellen, 

b) welche rechtlichen Schritte hat die Bundeswehr oder haben 
andere staatliche Stellen wegen dieser falschen. Aussagen wann 
eingeleitet? 

Nach bisherigen Feststellungen trifft es nicht zu, daß Rechtsextre-
misten um Jürgen Rieger auf einem Bundeswehrgelände Übun-
gen mit Billigung und Wissen zuständiger Bundeswehrdienststel-

len durchgeführt haben. 

Das Verteidigungsbezirkskommando (VBK) 10 Hamburg hat dem 
OStArzt d. R. Dr. Thomas Samek auf seinen Antrag lediglich 
gestattet, am 12. April 1993 eine ca. zweistündige Osterausfahrt 

historischer Militärfahrzeuge auf dem Standortübungsplatz Höl-
tigbaum durchzuführen. Auf Anforderung des VBK 10 hatte Dr. 
Samek vorher die Namen der beteiligten Personen und die Kfz-
Kennzeichen der bei der Ausfahrt benutzten Kraftfahrzeuge mit-
geteilt. Die entsprechende Liste enthält u. a. auch den Namen 
Jürgen Rieder, das von ihm benutzte Fahrzeug, ein VW 82, sollte 
ein nicht näher bezeichnetes rotes Hamburger Kennzeichen tra-
gen. Ein Zusammenhang mit rechtsextremistischen Aktivitäten 
war aus dem an das VBK gerichteten Antrag nicht zu erkennen. 

Ob der Ihrer Anfrage zugrundeliegende Sachverhalt mit der von 
Dr. Samek beantragten Osterausfahrt identisch ist, wird noch 
geklärt. Da die damit zusammenhängenden Untersuchungen 
noch nicht abgeschlossen sind, sieht das BMVg zur Zeit keine 
Veranlassung für Richtigstellungen oder sonstige rechtliche 

Schritte. 

Ergänzend teile ich mit, daß seit dem 15. März 1994 auch eine 
motorsportliche Mitnutzung von Übungsplätzen und sonstigen 
Liegenschaften der Bundeswehr nicht mehr zulässig ist, damit 
Lärmbelästigungen der Anwohner und ökologische Schäden ver-

mieden werden. 


